
Steuer-Schlüssel
Für Heizöl: „Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden,
es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der 
Energiesteuerdurchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff
hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr 
zuständiges Hauptzollamt.“

Es wird empfohlen, für den Fall einer Heizölbewirtschaftung diesen Lieferschein als 
Bezugsmengennachweis vier Jahre lang aufzubewahren.

Für Schmierstoffe: Steuerbegünstigtes Mineralöl darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder
zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

Verkaufs- und Lieferbedingungen:
1. Allen Angeboten und Vereinbarungen liegen ausschließlich diese Einkaufs- und Liefer-

bedingungen zugrunde. Sie gelten auch ohne ausdrückliche Bestätigung, durch die Auf-
tragserteilung oder die Annahme der Lieferung als anerkannt. Abweichende Bedingungen
werden für uns nur insoweit verbindlich, als wir sie im Einzelfalle schriftlich anerkennen.

2. Angegebene Preise verstehen sich netto inklusiv der Erdölbevorratungspauschale (EBV).
Mehrwertsteuer wird in der jeweils gesetzlichen Höhe gesondert berechnet.

3. Preisangaben bei Vertragsabschluss beruhen auf der von dem Kunden bestellten Liefer-
menge. Nimmt der Kunde aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, eine geringere
als die von ihm bestellte Menge ab, sind wir berechtigt, anstatt auf Abnahme der bestell-
ten Menge zu bestehen, den Listenpreis für die tatsächlich am Liefertag abgenommene
Menge entsprechend der Preiskategorie für die bestellte Liefermenge zu berechnen.

4. Zahlung ist sofort ohne jeden Abzug, oder innerhalb einer vereinbarten Frist, zu leisten;
falls Schecks hereingenommen werden, gelten diese erst dann als Zahlung, wenn die
Einlösung erfolgt ist. Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen,
soweit diese nicht vom Verkäufer anerkannt oder ihm gegenüber gerichtlich rechtskräftig
festgestellt sind.

5. Die gelieferte Ware geht erst mit völliger Bezahlung des Kaufpreises nebst Umsatzsteuer
in das Eigentum des Käufers über. Besteht mit diesem eine laufende Geschäftsverbin-
dung, bleibt das Eigentum an sämtlichen vom Verkäufer gelieferten Waren bis zur
Bezahlung seiner gesamten Forderungen aus der Geschäftsverbindung vorbehalten.
Soweit vor völliger Bezahlung des Kaufpreises nebst Umsatzsteuer die gelieferte Ware
vom Käufer weiter veräußert wird, tritt an ihre Stelle die Forderung des Käufers aus dem
Erlös. Diese Forderung tritt der Käufer an Verkäufer schon jetzt in Höhe des Kaufpreises
nebst Umsatzsteuer ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns seine For-
derungen gegen Dritte aus Weiterveräußerung einzeln nachzuweisen und den Nach-
erwerbern die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Aufforderung, an uns zu
bezahlen. Wir sind jederzeit berechtigt, die Nacherwerber von der Abtretung zu benach-
richtigen und selbst die Einziehung der Forderungen vorzunehmen. Der Käufer ist zu
einer anderweitigen Abtretung nicht befugt. Er ist berechtigt, diese Forderungen einzu-
ziehen, als er seine Zahlungsverpflichtungen auch Dritten gegenüber erfüllt. Von Pfän-
dungen und anderweitigem Zugriff Dritter, durch welche unsere Sache oder Rechte
betroffen werden, hat uns der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen. Soweit Sicher-
heiten nach vorstehendem Absatz die gesicherten Forderungen des Verkäufers um
mehr als 10% übersteigen, wird der Verkäufer nach seiner Wahl die Sicherheiten auf
Verlangen des Käufers freigeben.

6. Leihgebinde bleiben Eigentum des Verkäufers, sie dürfen nur zur Lagerung der vom 
Verkäufer gelieferten Waren verwendet werden.

7. Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie sofort nach Erhalt der
Ware vorgebracht werden und vom Verkäufer noch nachgeprüft werden können. Der
Käufer hat bei Lieferung mangelhafter Ware lediglich Anspruch auf Ersatzlieferung. Ist
diese gleichfalls mangelhaft, kann er nach seiner Wahl eine entsprechende Herabset-
zung des Kaufpreises verlangen, oder den Kauf rückgängig machen. Für die Eignung
der zu befüllenden Gebinde und Anlagen (z.B. Sauberkeit, Dichtigkeit, Füllmenge usw.)
ist der Käufer verantwortlich.

8. Erfüllungsort für beide Teile ist der jeweilige Sitz des Verkäufers.

9. Für Streitigkeiten gilt der gesetzliche Gerichtsstand. Für Klagen des Verkäufers sind
nach seiner Wahl auch Gerichte an seinem jeweiligen Sitz zuständig, wenn Käufer 
Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist.

10. Lieferungsbehinderung: Höhere Gewalt (z.B. Betriebsstörungen auf den Werken, Feuer,
Streik, Aussperrung, Stilllegung, behördliche Maßnahmen, mangelnde Rohstoffzufuhr,
Krieg, kriegsähnlicher Zustand, Aufruhr, Sperrung der normalen Schifffahrtswege, Klein-
wasser, Hochwasser, Nebel, Eis, Behinderung in der üblichen Beschickungsart, usw.)
sowie andere unvorhergesehene oder unabwendbare Ereignisse und Umstände, die
uns die Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen erheblich erschweren oder vor-
übergehend unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns selbst oder unserem
Lieferanten eintreten oder vorliegen, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der
Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des
noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer kann von uns die
Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten, oder innerhalb angemessener, dem Käufer
zumutbarer Frist, liefern wollen. Erklären wir uns nicht oder erklären wir, dass wir inner-
halb der genannten Frist nicht zur Lieferung in der Lage sind, kann der Käufer zurück-
treten. Ersatzansprüche stehen dem Käufer in keinem Falle zu.




